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Staatsversagen als Rechtskonzept – eine verfassungsvergleichende Perspektive 

 
 

 
Das – reale oder scheinbare – Versagen staatlicher Institutionen führt oft dazu, dass andere Institutionen 
in Überschreitung ihrer gewöhnlichen Kompetenzen eingreifen, um Probleme zu beheben. Dies zeigt 
sich im nationalen wie internationalen Bereich und in unterschiedlichen institutionellen Kontexten, 
von der Uniting for Peace Resolution der UN-Generalversammlung zur sog. structural reform litigation. 
Dennoch wird Staatsversagen bzw. institutional failure und die damit verbundene Eingriffsrechtfertigung 
oft nicht als rechtliches Argument verstanden, sondern als Fall einer Ausübung von "implied powers" 
oder von Notstandskompetenzen. Dies ist jedoch abzulehnen, da – bei allen Risiken politischer 
Instrumentalisierung – Staatsversagen als Argument zur Kompetenzausdehnung durchaus legitim sein 
kann, wenn auch nur in engen Grenzen und unter bestimmten Voraussetzungen. 
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